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Dienstes! Mehr Praxis und weniger Theorie!
Endlich aber Schaffung bestimmt begrenzter
Wirkungskreise fir jeden Vorgesetzten zur Er-
langung des durchaus notwendigen Selbstver-
trauens und der daraus hervorgehenden militdri-
schen Tugenden!* J. B.

Die Schiessvorschriften der fiinf bedeutendsten
Heere Europa’s. Von J. Bihaly, k. u. k. Haupt-
mann im Feldjiger-Bataillon Nr. 29. 1. Hett.
Die Vorschule. gr. 8° 81 S. Wien 1893,
Verlag von L. W. Seidel & Sohn. Preis
Fr. 4, —

Der Herr Verfasser stellt einen Vergleich zwi-
schen den Schiessvorschriften in Osterreich, Russ-
land, Deutschland, Frankreich und Italien an, und
awar geschieht dieses in 4 Abschnitten, deren jeder
ein besonderes Heft bildet. Der I. behandelt:
Die Vorschule, der II. das Schulschiessen, der
IIl. das feldméssige Schiessen und der IV. die
Aneiferungsmittel und Reservisten-Schiessen.

In der sehr fleissigen Arbeit stellt der Ver-
fasser immer die Einzelnbestimmungen der fiinf
verschiedenen Vorschriften neben einander und
kndipft daran seine Betrachtungen.

Wir teilen seine Ansicht, dass der dster-
reichischen Schiessinstruktion unter allen bezig-
lichen Vorsehriften der erste Rang anzuweisen
ist, — hatten aber gewiinscht, dass er diesem
(edanken nicht so oft Ausdruck gegeben hitte.
Es wirde dieses den Verdiensten der dsterreichi-
schen Schiessinstruktion keinen Eintrag gethan
und seine eigene Arbeit geniessbarer gemacht
haben.

In dem I. Heft, der Vorschule wird behandelt:
1. Der Unterricht in der Schiesslehre. 2. Der
Elementarunterricht im Gebrauch des Gewehres
als Schusswaffe und zwar: a) der Unterricht im
Zielen; b) der Unterricht im Anschlagen; c) der
Unterricht im Abziehen; d) das Kombinieren des
Zielens, Anschlagens und Abziehens. 3. Der Un-
terricht im Distanzschétzen. 4. Die Ziel- und
Schiessregeln fiir den einzelnen Schiitzen.

Dem Heft sind einige interessante Tabellen
beigefiigt. Die erste enthalt eine Ubersicht iiber
die Gliederung des Stoffes in den Schiessvor-
schriften der finf Heere; die zweite giebt eine
Ubersicht iiber jene Begriffe aus der Schiess-
lehre, welche in den fiinf Armeen zur Erklirung
kommen; die dritte giebt eine Ubersicht diber
die in den finf Heeren gebriuchlichen Elemen-
taribungen fiir den Unterricht im Zielen; die
vierte: die Ubersicht iber die bekimpften Fehler
im Anschlag; die finfte : Gesamtheit der ge-
brauchlichen Elementaribungen fir den Unter-
richt im Anschlagen; die sechste: die Vor- und
Elementaribungen im Abziehen; die siobente:
die in den Vorschriften bekampften Fehler im
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Abziehen; die achte : die simtlichen gebrauch-
lichen kombinierten Ziel-, Anschlag- und Ab-
ziehiibungen der finf Heere; die neunte: die
Grosse und Beschaffenheit der Ziele.

Bei der Wichtigkeit der Vorschule fir die
Resultate, welche in dem Bedingungsschiessen
erzielt werden, ist bei der ausserordentlich griind~
lichen Behandlung des Gegenstandes dieses Heft
von besonderem Interesse und verdient alle De-
achtung.

Wir bemerken : die iibrigen Hefte des Buches
sind mittlerweile ebenfalls erschienen, so dass
jetzt das ganze Werk vorliegt.

Das Werk kann besonders den Infanterie-ln-
struktoren zum Studium empfohlen werden.

Schlachten-Atlas des neunzehnten Jahrhunderts von
1828 bis 1885, nach authentischen Quellen
bearbeitet. Lieferung 38 und 39. Leipzig,
Wien und Iglan, Verlag von Paul Biuerle.
Subscriptionspreis per Lieferung Fr. 3. 50.

Nach Jahresfrist ist von dem grossen Werk
wieder eine Doppellieferung erschienen. Dieselbe
enthilt besonders Darstellungen aus dem rus-
sisch-tiirkischen Krieg 1828/29 und dem deutsch-
dénischen Krieg 1850. Die Fortsetzung schliesst
sich wiirdig. was Schonheit der Zeichnung von

Karten und Plinen anhelangt, an die friheren

Lieferungen an. Den Subscribenten diirfte aber

rascheres Erscheinen der Lieferungen und baldi-

ger Abschluss des Werkes sehr erwiinscht sein.

Dieser Vorgang wiirde wahrscheinlich auch den

Interessen des Verlegers besser entsprechen, denn

Bibliotheken kaufen meist keine lieferungsweise

erscheinenden Werke, sondern erwerben diese

erst, wenn sie ganz vorliegen. Fiir Bibliotheken
scheint aber das grossartig angelegte Werk he-
sonders bestimmt zu sein.

Eidgenossenschaft.

— (Befrderung.) Oberstlieutenant von Orelli, Konrad,
Chef der technischen Abteilung der Kriegsmaterialver-
waltung, wird zum Obersten der Artillerie befordert.

— (Montierungsverwaltung.) Den gesetzgebenden Riiten
wird eine Botschaft des Bundesrates betreffend die Or-
ganisation der Montierungsverwaltung als Unterabteilung
des Oberkriegskommissariates vorgelegt.

— (Reorganisationsfrage.) Die nationalrdtliche Kom-
mission fiir die Reorganisationsfrage unter Vorsitz des Hra.
Nationalrat Ceresole hielt am 1. MaiSitzung ab. Sie hat Art.
1 des Entwurfs unverindert — gegeniiber dem Antrage
Meister autEinfihrung der Dreiteilung — angenommen. In
Art. 2 wurde die Modifikation eingefithrt, dass die Land-
sturmpflicht nunmehr nur bis zum 48. Altersjahre
davert. Die Kommission hat die iibrigen Autrdge des
Bundesrates mit grossem Mehr angenommen. Es be-
liebte jedoch ein Zusatzantrag des Herrn Biiblmann betr.
die Freiwilligen vom angetretenen 18. Altersjahre an,
diese sollen zur Dienstpflicht im Auszuge zugelassen
werden.



	Die Schiessvorschriften der fünf bedeutendsten Heere Europa's [J. Bihaly]

